
 

 

Vergütungsvereinbarung 
Fassung v. 01.01.2009 

 

Zwischen:           VV-O Makler-UG (haftungsbeschränkt) & Co.KG                    und : __________________________________________________ 

Geschäftsführer:  Eckehard Wolf, Humboldtstraße 31, 02763 Zittau                             __________________________________________________ 

                              

1. Der Vermittler ist tätig als Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach §34d Abs1 der GeWO sowie als Makler nach §34c der GeWO .  

 

2. In dieser Eigenschaft vermittelt er auch courtagefreie Tarife und sogenannte „Netto-Tarife“, empfiehlt Tarife von Direktversicherern, welche für die   

    Vermittlung keine Courtage zahlen oder erbringt rein kaufmännische Leistungen. (gilt auch für  vergütungsfreie Kapitalanlagen und Finanzierungen)  

 

3. Für die Vermittlung dieser Verträge vereinbart er mit dem Kunden eine einmalige Vermittlungs-Vergütung. Auch für kaufmännische Leistungen     

    während der Laufzeit dieser Verträge sowie für sonstige kaufmännische Leistungen kann eine Vergütung vereinbart werden.  

 

4. Die Vergütung für Vermittlung ist fällig bei Zustandekommen des vermittelten Vertrages und ist von diesem rechtlich unabhängig. Der Kunde ist      

    auch bei vorzeitiger Kündigung des vermittelten Vertrages zur vollständigen Zahlung der Vergütung verpflichtet. Die Höhe der Vergütung beträgt  

    5% der bei Antragstellung vereinbarten Bruttobeitragssumme, begrenzt auf max. 35 Jahre Laufzeit. Wird die Vergütung ratierlich gezahlt (max. 60  

    Mon.), so gilt als Ratenzuschlag 0,02% der Bruttobeitragssumme als vereinbart. (z.B. 60 Mon.= 60 x 0,02 = 1,2% + 5% = 6,2% / 60 = Rate)  

 

5. Die Vergütung für kaufmännische Leistungen während der Laufzeit courtagefreier Verträge beträgt mtl. 3,00 Euro zzl. MWSt. pro Vertrag.  

    Diese „Flatrate“ ist jeweils zum 01.des Monats fällig. Bei jährlich vorschüssiger Zahlung wird ein Nachlass von 10% eingeräumt. Für sonstige  

    kaufmännische Leistungen wird ein Stundensatz von 50,- Euro ohne. MwSt.vereinbart. Dabei zählt die erste angerissene Stunde voll,  

    darüberhinaus wird in angerissenen ¼ Stunden abgerechnet.  

 
6. Widerrufsfristen,- folgen und Mißbrauchsregelungen: Diese Vergütungsvereinbarung können beide Seiten ohne Angabe von Gründen in Text-    
    form (auch E-Mail) innerhalb von 4 Wochen widerrufen. Die Frist beginnt mit Erhalt dieser Belehrung und wird durch rechtzeitige Absendung gewahrt.  
    (Humboldtstrasse 31, 02763 Zittau, Fax: 03583-704301, wolf@vv-o.com ). Im Falle eines wirksamen Widerrufes sind die empfangenen Leistungen  
    zurückzugewähren. Der Kunde verpflichtet sich, von den Empfehlungen des Maklers keinen Gebrauch zu machen. Nutzt der Kunde die Empfehlun- 
    gen des Maklers zum Vertragsabschluss bei einer der empfohlenen Gesellschaften, so verzichtet der Kunde ausdrücklich auf sein Widerrufsrecht.  
    Kommt der Vertrag zustande, dann gilt die Vergütung (auch bei und trotz Widerruf) als vereinbart. Gerät der Kunde mit der Zahlung von mindestens  
    zwei aufeinander folgenden Raten der Vergütung in Verzug, ist der Versicherungsvermittler berechtigt, ihm schriftlich eine Frist von zwei Wochen zur  
    Zahlung der rückständigen Raten zu setzen, verbunden mit der Androhung, nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist die künftig fälligen Raten sofort fällig  
    zu stellen. In diesem Falle wird er dem Kunden eine angemessene Frist zur Zahlung des gesamten Betrags setzen. Zur Sicherung der Ansprüche  
    des Maklers auf Zahlung der Vergütung tritt der Kunde seine gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche auf Versicherungsleistungen aus den vermit- 
    telten Lebens- u.Rentenversicherung sowie Kapitalanlagen in Höhe eines des säumigen Teilzahlungspreises entsprechenden Betrages als Höchst- 
    betrag an den Makler ab. Diese Abtretung wird der Anbietergesellschaft vom Makler angezeigt, sobald der Kunde in mit seinen Zahlungsverpflichtun- 
    gen mehr als 3 Monate in Verzug ist. Mit dieser Abtretung  verbunden sind alle Neben- und Gestaltungsrechte aus  dem Vertrag, wie insbesondere  
    das Recht auf Kündigung oder Teilkündigung des relevanten Vertrages. Der Makler wird die ihm abgetretenen Ansprüche und Rechte aus der Abtre- 
    tung zurückübertragen, sobald seine Ansprüche auf Zahlung, der vollständigen Vermittlungsgebühr befriedigt sind 

 
7. Zahlungsmodalitäten:  Die Zahlung der Vergütung hat der Kunde mittels Überweisung oder Dauerauftrag auf nachstehendes Konto vorzunehmen: 
             VV-O Makler UG (haftungsbeschränkt)  Co.KG, Eckehard Wolf, Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien,  BLZ 85050100, KN 3000093663 
       

8. Kundenwunsch und Bedarf  :________________________________________________________________________________ 

 

9. Rat des Maklers u. Begründung    : _______________________________________________________________________________ 

 

10. Info. zu courtagefreien Tarifen  :_________________ ______________________________________________________________ 

 

11. Entscheidung des Kunden (Grund) :________________________________________________________________________________ 

 

12. weitere Gesprächsinhalte  :________________________________________________________________________________ 

 

13. übergeben wurden   :O (Erst-)Informationen gem. § 11 Abschn.4 Versicherungsvermittlerverordnung 

      O Maklervollmacht    O Spartenmaklervertrag   O Kopie der Beratungsdokumentation 

      O komplette Antragsunterlagen per  ______________________________(Email, Papier, …) 

 

 

14. konkrete Berechnung der Vergütung : _______________________________________________________________________________ 

 

Änderungen der vorstehenden Vergütungsvereinbarung bedürfen der Schriftform.  
 
 
_________________   ______________________                ________________________    _______________________ 
    
Datum, Ort    Makler     Zeuge(wenn vorh.)   Kunde(n) 

mailto:wolf@vv-o.com

